
TELEMARSICABRUZZO U. A. 

URTEIL DES GERICHTSHOFES 
26. Januar 1993 * 

In den verbundenen Rechtssachen C-320/90, C-321/90 und C-322/90 

betreffend dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag von der Pretura Fras
cati (Italien) in den bei dieser anhängigen Rechtsstreitigkeiten 

Telemarsicabruzzo SpA 

gegen 

Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni und Ministero della Difesa 

und 

Telaltitalia Sri 

gegen 

Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni und Ministero della Difesa 

sowie 

Telelazio SpA 

gegen 

Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni und Ministero della Difesa 

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 85, 86 
und 90 EWG-Vertrag im Hinblick auf das Verhalten der italienischen Regierung 
bei der Zuweisung der für Fernsehausstrahlungen bestimmten UHF-Kanäle 

erläßt 

* Verfahrenssprache: Italienisch. 
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DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten O. Due, der Kammerpräsidenten C. N . Kakou-
ris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zułeeg und J. L. Murray, der Richter G. F. Man-
cini, R. Joliét, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez 
de Velasco, P. J. G. Kapteyn und D. A. O. Edward, 

Generalanwalt: C. Gulmann 
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat 

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen 

— der Telemarsicabruzzo SpA, vertreten durch Rechtsanwalt Giorgio Rubini, 
Frascati, 

— der Telelazio SpA, vertreten durch Rechtsanwalt Fabrizio Paoletti, Rom, 

— der italienischen Regierung, vertreten durch Professor Luigi Ferrari Bravo, Lei
ter des Servizio del contenzioso diplomatico des Außenministeriums, als 
Bevollmächtigten, Beistand: Avvocato dello Stato Sergio Laporta, 

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Enrico 
Traversa, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigten, 

aufgrund des Sitzungsberichts, 

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der italienischen Regierung und 
der Kommission in der Sitzung vom 9. Juni 1992, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 6. 
Oktober 1992, 

folgendes 
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Urteil 

1 Der Vice Pretore von Frascati (Italien) hat mit Beschlüssen vom 4. September 
1990, beim Gerichtshof eingegangen am 22. Oktober 1990, gemäß Artikel 
177 EWG-Vertrag zwei Fragen nach der Auslegung der Wettbewerbsvorschriften 
des Vertrages zur Vorabentscheidung vorgelegt, um die Vereinbarkeit bestimmter 
Aspekte einer nationalen Regelung über die Aufteilung der Frequenzen zugunsten 
des Fernsehdienstes mit dem Gemeinschaftsrecht beurteilen zu können. 

2 Diese Fragen stellen sich in Rechtsstreitigkeiten zwischen den Firmen Telemarsi-
cabruzzo, Telaltitalia und Telelazio, Eigentümern von Fernsehsendern, einerseits 
und Circostel (Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche [Dienst für die Errich
tung von telegraphischen und Fernsprechnetzen] von Rom), dem Ministerium für 
das Post- und Fernmeldewesen und dem Verteidigungsministerium andererseits. 

3 Zur Erläuterung dieser Fragen führt der Vice Pretore von Frascati in den Rechts
sachen C-320/90 und C-322/90 nach einer Wiedergabe des Inhalts von Artikel 
86 EWG-Vertrag lediglich aus, daß diese Vorschrift alle Arten von Monopolen ver
biete. In der Rechtssache C-321/90 fügt der vorlegende Richter hinzu, daß vor ihm 
eine Zuständigkeitsfrage aufgeworfen worden sei. Er meint jedoch, daß er diese 
Einrede wegen des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts nicht prüfen könne, bevor er 
dem Gerichtshof Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt habe. Er führt weiter 
aus, selbst wenn er unzuständig sein sollte, seien diese Fragen aus Gründen der 
Prozeßökonomie gerechtfertigt. 

4 Die vom Vice Pretore von Frascati vorgelegten Vorabentscheidungsfragen lauten 
wie folgt: 

1) Verstößt es gegen die Artikel 85 Absatz 3 und 86 EWG-Vertrag, daß die italie
nische Regierung sich die Nutzung bestimmter Kanäle für die Ausstrahlung von 
Fernsehsendungen vorbehalten hat, indem sie den Privatsektor daran hindert, 
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diese Kanäle zwischen den Frequenzen 67 und 99 UHF, insbesondere die 
Kanäle 67, 68 und 69, zu nutzen, ohne Koordinierungsvorschriften über die 
Nutzung dieser Kanäle zu erlassen? 

2) Ist ein solches Verhalten mit dem EWG-Vertrag und dessen Wettbewerbsvor
schriften vereinbar? 

5 Die Kommission bemerkt vorab, daß die Vorlagebeschlüsse besonders wortkarg 
seien und mit Erklärungen hinsichtlich der tatsächlichen und rechtlichen 
Umstände geizten, die es ermöglichten, den Gegenstand der gestellten Fragen zu 
ermitteln und somit ihren Sinn und ihre Tragweite zu verstehen. 

6 Es ist daran zu erinnern, daß die Notwendigkeit, zu einer dem nationalen Gericht 
nützlichen Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu gelangen, es erforderlich macht, 
daß dieses Gericht den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen, in den sich die von 
ihm gestellten Fragen einfügen, festlegt oder zumindest die tatsächlichen Annah
men erläutert, auf denen diese Fragen beruhen. 

7 Diese Anforderungen gelten ganz besonders im Bereich des Wettbewerbs, der 
durch komplexe tatsächliche und rechtliche Verhältnisse gekennzeichnet ist. 

8 Die Vorlagebeschlüsse enthalten dazu jedoch keine Angabe. 

9 Zwar haben die vom vorlegenden Gericht übermittelten Akten und die schriftli
chen Erklärungen, wie sich aus dem Sitzungsbericht ergibt, ebenso wie die Aus
führungen der Parteien in der mündlichen Verhandlung dem Gerichtshof gewisse 
Informationen gegeben. Diese Informationen sind jedoch bruchstückhaft und 
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ermöglichen es dem Gerichtshof mangels einer ausreichenden Kenntnis des dem 
Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalts nicht, die gemeinschaftlichen 
Wettbewerbsregeln im Hinblick auf die Situation, die Gegenstand dieses Rechts
streits ist, auszulegen, wozu ihn das vorlegende Gericht auffordert. 

10 Unter diesen Umständen braucht über die vom Vice Pretore von Frascati vorge
legten Fragen nicht entschieden zu werden. 

Kosten 

1 1 Die Auslagen der italienischen Regierung und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind 
nicht erstattungsfähig. Für die Parteien der Ausgangsverfahren ist das Verfahren 
ein Zwischenstreit in den bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreitig
keiten; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

auf die ihm vom Vice Pretore von Frascati mit Beschlüssen vom 4. September 
1990 vorgelegten Fragen für Recht erkannt: 

Über die vorgelegten Fragen braucht nicht entschieden zu werden. 

Due Kakouris Rodríguez Iglesias Zuleeg 

Murray Mancini Joliét Schockweiler 

Moitinho de Almeida Grévisse Diez de Velasco Kapteyn Edward 
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Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 26. Januar 1993. 

Der Kanzler 

J.-G. Giraud 

Der Präsident 

O. Due 
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